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1. Änderung

der Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor 
Gefahren durch Hunde

(Hundehaltungsverordnung - HVO)

Die Gemeinde Wald erlässt aufgrund des Art. 18 Abs. 1 des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetzes - LStVG - (BayRS 2011-2-I, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2001, 
GVBl S. 140) folgende 1. Änderung zur Hundehaltungsverordnung vom 18.10.1994:

§ 1
- Begriffsdefinition -

§ 2 der Hundehaltungsverordnung -HVO - wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Als Kampfhunde im Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 gelten Hunde, die aufgrund Rasse 
spezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung als gesteigert aggressiv und gefährlich 
gegenüber Menschen oder Tieren anzusehen sind.

1. Bei den folgenden Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen 
untereinander oder mit anderen Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhund stets 
vermutet (Kategorie I) :
Pit-Bull, Bandog, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu.

2. Bei den folgenden Rassen von Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhunde vermutet,
solange nicht der zuständigen Behörde für die einzelnen Hunde nachgewiesen wird, 
daß diese keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und 
Tieren aufweisen (Kategorie II) :
Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Dog Argentino, Dogue de 
Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Perro de Presa 
Canario (Dogo Canario), Perro de Presa Mallorquin und Rottweiler.
Dies gilt auch für Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit anderen als den unter 
1. genannten Hunden.

3. Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines Hundes als Kampfhund im 
Einzelfall aus seiner Ausbildung mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität oder 
Gefährlichkeit ergeben.

(2) Als große Hunde im Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 sind Hunde zu verstehen, die eine 
Schulterhöhe von mindestens 50 cm aufweisen. Zu den großen Hunden zählen stets 
erwachsene Hunde der Rassen Schäferhund, Boxer, Doberman und Deutsche Dogge.

(3) Grünanlagen sind alle Flächen, die der Erholung dienen.

(4) Beschränkt öffentliche Wege sind solche Wege, die nach Art. 6 des Bayerischen Straßen-
und Wegegesetzes als beschränkt öffentliche Wege gewidmet sind.
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(5) Kinderspielplätze sind Flächen, die für Kinder zum Spielen bestimmt sind und in der Regel 
entsprechende Einrichtungen, wie z. B. Sandkästen, Kinderspielgeräte, Ballspielflächen und 
ähnliches aufweisen. Zu den Kinderspielplätzen gehören auch Bolzplätze. Zum näheren 
Umgriff der Kinderspielplätze gehören die unmittelbar angrenzenden Flächen, insbesondere 
die Bereiche, in denen sich die Aufsichtspersonen der spielenden Kinder und die Kinder selbst 
regelmäßig aufhalten.“

§ 2
In Kraft treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


